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Gesetzes vom i i. Brachmonat igoi in Betreff de? im

Ariike!-84 deS peinlichen GesitzduchS getroffenen Abän.
derungen; ^

Nach vorgenommener Vergleichnng des 'Protokolls
des gesetzgebenden Raths, mit der Abschrift die damn
dem Loilz. Rathe ansgeserligt wurde,

beschließt:
1. DerZ. l. des Gesetzes von, >r. Brachmonat 1801,

in weichem es am Ende desselben heißt : „ wäre der

Dredstalt mit Mvrdgewehren begangen worden, so

ist se ch s, j ä h, ri g e Keltenstraffe darauf gesezt, "
lautet: » so ist sechzehnjährige Keltenstraffe darauf
gesezt,"

2. Der Justizminister ist mit der Vollziehung des ge.

geuwärtigiN Beschlusses beauftragt/ der gedrukt und

an gewöhnlichen Orten angeschlagen,, so wie den

Gerichte» zu ihrem Verhalten besonders zugestellt

werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath/ 29. Juni.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Finavzcommißion / die

Genecalrechnungen vom Jahr 179s betreffend.)

Ohne das kann der gesetzgebende Rath nur die

Hanxtstnnme kennen und von der Verwendung wüßte

er nichts. Allein auch diese zu sàrn ist er nicht

nur berechtigt/ sondern selbst verpflichtet, Seine Unter-

suchungs-Commißion würde zwar freylich Notiz davon

nehmen; allein das kann ihm nicht genügen / er muß

sie für sich selbst erhalten und durch die Rechnungs-

gebende Behörde erhalten/ indem der Commißion nicht

z igemiilhel werden kann / solche detailliere Auszüge zu

wachen und gleichsam eine gänzliche Umschmelzung.der

Rechnungen vorzunehmen.

Eben so wenig genuglhuend iß die Antwort wegen den

Belegen. Man kann von einer Gencralrcchnnng so gut

wie von einer jeden andern Rechnung fordern/ daß

jeder Artikel derselben sich nicht nur auf. Unterrechmm-

gen gründe, sondern daß auch die Namen, Nummern

und Seitenzahlen diejerUnterrechnungea dabey angeführt

werten, damit der Examinator der Rechnungen ohne

weitere Beyhülfe die Richtigkeit der Angaben virifiàn
könne. Bey unsrer Gcneralrechnung ist nun aber das der

Fall nicht, denn nirgends ruft fie eine Beylage, und es

ist keineswegs daraus ersichtlich, ob die angeführten

Summen das Resultat einzelner oder aber verschiedener
itaterrechnungei, seyen.

Ihre Finanz.Commißion glaubt daher noch immer
darauf bestehen zu sollen, daß die Gcneralrechnung von
1798 Ihnen B. G. nicht mir in einer Tabelle vorgelegt,
sondern mit einer doch in etwas cintrelmidcn Angabe
über die Verwendung und in der sonst üblichen Rech,
luingssorm ausgefertigt, sodann auch mir einer jedem
Arb.tct beygefügten Anzeige der Beylage versehen/ zur
Passation überreicht werde.

III. Rechnung von 1799.
I» der Mitte des Jahres 1801 scheint es, sollte man

doch die Rechnung des Jahres 1799 wohl erhallen tön»
neu ; der Vvllz, Ralh zeigt Ihnen aber an, daß wenn er
sich schon uuausgestzt damit beschäftige, sie doch nicht
vor Ende diese? Jahres zu stellen sey. Es mag nun dem
also seyn; aber unbegreiflich muß es doch jedem linde-
fangenen vorkommen, daß man die Sachen so hinge,
hen lassen konnte, ohne sich znr Zeit Rechnung ablegen,
zu lassen. Halte bann die Vollziehung nicht das Recht,
ungehorsame oder unfähige Verw. Kammern abzuse-

zen, wenn, wie es aus den angeführten Botschaften
scheint, an diesen die Schuld dieser Zögerungen liegen
sollte? Noch jezt heißc es fehlen verschiedene Vermal.
lmigSkammer-Rcchnungen von 1799.

Wie der Fin. Comm.'ßio» so wird auch Ihnen B- G.
eine solche Nachläßigk-.ll befremdend vorkommen, indem
ia auch die schon vor ü Monaten geschloZnenRcchm>'igen
von -Jc-o bereits alle bey der Stelle seyn sollten, Dmmt
man aber wisse, weiche Verw. Kammern saumselig seyen
oder nicht, so wün'chte die Finanz-Commission, daß
Sie B. G. dem Voll; Rath ein Verzeichnis der,Ade«
abfordern lassen möchten, mit beygefügter Anzeige, wie
oft und zu welchen Zeilen sie zur Rechiiungsablage aus.
gefordert worden seyen. So wied man dann erkennen
können, welche Kammern ihre Pfl chr gethan haben und
weiche nicht, und die helvetische Nation wird zu enl,
nehmen haben, in wie w.it diese von dem Volke ge.

wählten Beamten sich seines Zutrauens vüreig erzeigt

und eine ihrer heiligste« Obliegenheiten erfüllt, oder

aber, fty es aus Nachlässigkeit oder aus Unfähigkeit,

hinran gesezt haben.
Sollten Sie B. G. den verschiedenen Vorschlägen

dieses Befindens Ihren Beyfall schenken; so hat die

Fmanz-Commission die Ehre, Ihnen zugleich m t, einen

darauf sich gründenden Entwurf eiinr Botschaft an den

Vollzichungsrach vorzulegen.
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Botschaft.'
B. Vollz. Räthe! Der gesetzgeb. RM glaubt feine-

Antwort auf Ihre beyden unser Rechnungswesen hetres-,

senden Botschaften vom 22. und 25. Brachm. um so-

mehr in die gleiche Botschaft fassen zu können, als beyde-

den gleichen Gegenstand betreffe».

Laut Ihrer ersten Botschaft lehnen Sie B. V. R. von
sich ad, der von dem gesetzgebend. Rath niedcrgesezten

Eommißio» ein ;te>Z Mitglied cheyzuordnm. Sobald

Anien eine solche unmittelbare Mitwirkung nicht gefäl-

lig ist, so iv-ll der gesetzgeb. Rath gern von aller fernern

Einladung abstehen; da lharàr scheint, daß cms Com-

inißion von z Gliedern für die ihr obliegenden wichtigen

Arbeitm nicht zu zahlreich sey so hat er zu den Ihnen
bereits bekannten Mitglieder» annoch dcnB.Wytteubach
erwählt, und macht Ihnen diese Ernennung bekannt,

um solche auch Ihrer Setts dem Fiuanzmiaister mitz«.

theilen.

Ihre B merkungen B. V- R. über die Einrichtung
der Generalrechmmg von 1798 hat zwar der gesetzgeb.

Rath mit aller Sorgfalt geprüft; er findet sie aber nicht

von der W chiigkeik, daß er von seinen Aeusserungen

vom 18. d. abstehen sollte. Er ladet Sie daher wieder-

holt ein, statt der bereits vorgelegten Tadelten, eine

förmliche minder summarische und hingegen die Art
der Verwendung angebende, auch tue zu jedem Artikel
gehörenden Beylagen namentlich anfahrende Rechnung
schleunigst einzugeben. Wenn sie ungefähr auf bemstt-

den Fusse wie die Rechnung über das Nationatschatzamk

von 1798 und tue derselben beygelegten speciellen Rech-

n.ingen würde abefaßr werden, so würde sie schon weit

mehr Licht v rbreiten und dem gesetzgeb. Rath geuüge>z

können. Auch ohne das könnte freylich die Unters»-

chungs-Commißion des gesetzgeb. Raths sich von der

Richtigkeit der Angaben Überzeugin und das Detail der

Verwendung einsehen ; es glaubt aber der gesetzg. Rath
daß auch ihm leibst eine solche Kenntniß zukommen solle.

Bey diesem Anlaß hat der gcsttzzeb. Raih auch ver.
nommé», daß noch jezt vcrsthiedenc Vnwaltungàm-
m-u-Rechnungen von 1799 fehlen, Um nun zu wissen,

welche Kammern sich in diesem Falle befinden und in
wie weit ihnen eine solche Saumseligkeit zur Last gelegt

werden konnte, wünscht der gesttzg-b. Rath von Ihnen
B V. R. nicht nur das namentliche Verzeichniß tieftr
noch iezi imRükstandc sich befindlichen.B.rw.Kamnââ,
sondern zugleich mit auch die umständliche Anzeige alter

darauf sich beziehenden, an jede derselben ergangenen

Auffodcrungen und Zmechkwnstmgw zu. erhalten. Ars

emer sslchen Angabe, welche der gesetzgeb. Rath in 8
Tagen Zeit zu erlangen wünscht, wird sich dann eczei-

gen, ob und in wieferue diese Beamten dem Zutrauen
der Ration mögen entsprochen haben.

Die PsririonondCoMMißion berichtet über nachstehende
Gegenstände

1. Die Munizipâât Luzern verlangt sowohl aus
allgemeinen als aus besondern Gründen daß im ge-
genwärtrgeii wie im vorherigen Finanwlan, die Grund-
stcuer der Häuser auf Eins vom Tausend reducirl werden
möchte. Wird ad acta gelegt.

2. Die Gemeinde Rosiàrrs,. G. Leman, thut ver-
schiedene Einftagen in Bezug auf die Erhebung der Pa°
teutgîbâhren. Wird an bre Voltziehnng. gewiesen.

;. B Rosset, Wirth zu Chaoannes, kömmt wieder«
holt mit der Bitte ein, von der Gelränkabgabe befreyt
zu werden, da er sich vom Qhmgeide losgekauft habe.
Wird an die Vollziehung g -wie,im.

g. Dît Gsmàdstammer von Murten stellt vor,
wie daß sie das dasigeSchloß an sich zu dringen wüoschte, '

um aus solchem eine Armen, und ArbeitSaàit Zll crr-ch-
ten, daß sie zu dem Ende an der am 20. Jenncr - gor
abgehaltenen öffentlichen Steigerung das höchste Bolt
gethan, allein bisdahin keine Autwort erhalten. Sie
zeigt, daß dieser Effekt der Nation zum höchsten Nach»
theil gereiche, ihr hingegen zu ihrem gemeinnützigen
Zwek sehr dienlich fty, uud bittet daher, daß es dem
gesetzgeb. Rath gefalle» möchte, den Vollz. Rath zu' be-

vollmächtigen, mit ihr zu uvterhandeln, wobey sie sich

erklärt, sowohl des. Preises halber als auch weg.» des

Versammlungsorts des Bezirkgorichks und Verlegung
und Unterhaltung der Gefangenschaften sich allem, was
billig und recht sey, umerziehen zu wollen. Wird an
die Vollziehung gewiesen.

5. Die Dcpàten des Distrikts Locarno, C. Lugano,
stellen dem gesetzgeb. Rathe vor, daß der gröste Theil der

Einwohner dieses Distriks sich in einer absoluten Unmög-
iichkett befinde, in diesen traurigen Umständen des Man-
gels und der Noth, die decrctirte Grundsteuer cntrich-
ten zu können, uuerachtct ihres guten Willens es thun
zu wol'eu. Das Elend sey in dieser Gegend auss Höchste

gestiegen, und viele Thalbcwohner sind gezwungen, sich

mit Baumrinden und Kleycn zu ernähren, und wenn
die Regierung darauf beharret, in diesem Augenblicke
die Grundabgaben beziehen zu wollen; so bleibt diesen

Einwohner« nichts übrig, als ihre kleme Grundstücke
der Regierung silbst zu überlassen.

Wenn man diesem rrauuM, Zustande nech das neu
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erschienene Verbot der Ausfuhr dcS Getraides aus

ClSaipiiin hinzusetzet, welches die Lage dieses Landes

noch druckender macht, so hoffen fie mit Zuverficht, in
der Entrichtung der Grundadgade von der Regierung

ringe Nachsicht erhallen zu können, und bitten, daß

durch einen Handlungstraktat oder andere Mittel, diesen

Landern die freye Ausfuhr des Getraides aus Cisalpi«

nien von der Regierung zugesichert werde.

Die Pct. Commißion tragt darauf an, diese Bittschrift
mit Empfehlung und mir Auftrag, sich besonders mit den

Verhältnissen dieser Gegenden gegen Ciralpinien in Rük»

ficht der Gelraideausfuhr zu beschäftigen, der Nollzie«

Yung zu übersenden, Angenommen.
6. Das Capitel der Collegiatkirche von St. Lorenzo

in Lugano begehrt, daß nach dem ;8. H. des Finanzge.

fttzes, welcher die Besoldung der Geistlichen von den

Abgaben bcfreyet, auch feine wenige Grundstücke, wo«

von der Ertrag seine einzige Besoldung ausmacht, von

der Grundsteuer befrcyet werden möchten, — Dieser

Bittschrift ist ein Verzeichnis des Einkommens und der

Beschwerden des Capitels beygelegt.

Die Per. Commißion lragl an, diese Bittschrift der

Vollziehung zu überweisen. Angenommen.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber l Sie geben uns in Ihrer Botschaft

vom y. Juni den Wunsch eines Vorschlags zu einer be-

stimmten Verminderung der Grundsteuer zu erkennen.

Ihre Einladung gründet sich hauptsächlich darauf:
Erstens, daß unter den vom Staate zu bestreikenden

Ausgaben i 1/2 Millionen dem Ministerium der Künste

u,,d Wissenschaften für den Unterhalt der Religions- und

Schullehrer und für weitere Erziehungsanstalten, wegen

des ausbleibenden Aehenden angeschrieben waren, welche

Ausgabe nun nach Ihrem Erachten durch die Enlrich-
tung desselben gedekl sey.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ein um das Wohl seines Vaterlandes

bekümmerter Mitbürger, an die
Cantons-Deputirten tn Bern. 8. acht

Seiten. (Bern bey I. A.Ochs. August i8o>).

Den Deputirten wird hier ans Herz gelegt, daß sie

Männer vonErsah ru n g in die allgemeine Tag.
satzung wählen sollen: „Hättet ihr nicht seil den drey

,» lezten Iahren gegen dtcsenigen Kenntnisse und Ein«
„sichten mißtrauisch werden sollen, denen nicht die

„ Erfahrung zur Unterlage dienet?" — Ferner sollen
sie Männer wählen, „ die die Mc i n u n g des A u S.

„landes auf ihrer Seite haben, und deren Name
„und Ruf schon Zutrauen eiuzufiössen und den Unter.

„ Handlungen einen glücklichen Fortgang zu verschaffe»
„fähig sind."

Die Religion wird hierauf als Zaum für
den Regenten und das Volk aufgestellt.

„ Es giebt hier keinen Mittelweg. Wer diesen Zaum
„verschmäht, der will ein Despot seyn.
„Es ist also Noth, der Religion der Christen ihr An.

„ sehen wieder zu geben ; dem Stande ihrer Lehrer wie.

„ der die gebührende Achtung und den nöthigen EinftuK

„ auf die Sitten zuzusichern ; die zu seiner Bildung er.

„ foderlichen Institute wieder herzustellen, und ihn in die
„gemächliche und in Absicht auf feine Bestallung und

.„und feinen Unterhalt unabhängige Lage zu fetzen, in

„ welcher er zu den Zwecken des Staats brauchbar wird."
„Den Städtern sollen ihre seit Jahrhunderten

von ihnen ausgeübten Rechte, nach den natürliche» Bit«
ligkeirsgesetzen zugesichert; aber dann auch für die Land«

bcwohner, der Weg angebahnt werden, auf welchem sie

zu allen den Eigenschaften, welche die Befugniß zur
Verwaltung der Staatsämter ertheilen, gelangen kön.

nen. — Jedem Landmann demnach, der flch durch seine

liberalere Erziehung, durch seine Talente und sittliche
Eigenschaften, durch seine Begangenschaft und sein

Vermögen zum Stadtbewohner qualifiât, sollte der

Zutritt zum Bürgerrecht der Hauptstadt und der Land,
städte unter billigen Bedingen geöffnet; eine unter ge,
mäßigte Polizeygesttze bedingte Handelsfreyheit sollte al«
len Staatsbürgern gestattet, und durch bessere Schul«
und Lehranstalten, die Stufenleiter, auf welcher jeder zu
bey ersten Wurden in der Gesellschaft hiuansteigeu kann,
ausgestellt werden. "
Vo/Sgc moral et sentiments! cie Paris à kerne, pse

p. t)s!Iet. 2 Volumes; Z. à Karls eks? pilsäesu.

à ix. igol. S. 2)2 lt. 196.

Der Titel dieses schulgercchten und in nicht gemeinem

Grade langweiligen Romans, läßt glauben, es werde

derselbe zum Theil auf Schweitzerischcm Boden gespielt.

Dem ist aber nicht so: die paar theatralischen Ausrusse;
über das Beinhaus von Murtev, dasLanghans'sche Grab»

mahl u. s. >v., die sich auf den lezten Blättern finden,

siud in irgend einem Pariser Dachstübchen geschrieben. ^
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